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1 Ein aktuelles Thema mit offenen Fragen

In der aktuellen politischen Diskussion ist das Thema Altersarmut hochgradig 
präsent: Ein wichtiges Indiz dafür ist der Auffassungswandel der Bundesregie-
rung: Während diese in den zurückliegenden Jahren immer wieder darauf hin-
gewiesen hatte – so zuletzt in der Antwort auf eine große Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (Deutscher Bundestag 2011) –, dass Altersarmut kein 
verbreitetes Phänomen sei und durch den Ausbau der betrieblichen und priva-
ten Vorsorge (Riester) sowie durch Grundsicherung im Alter vermieden werde, 
schlägt sie Ende 2011 im ‚Regierungsdialog Rente‘ vor, aufstockende ‚Zuschuss-
renten‘ einzuführen, um angesichts der zu erwartenden Ausweitung von nied-
rigen Versicherungsrenten die Gefahr einer wachsenden Altersarmut und die 
Angewiesenheit auf Leistungen der Grundsicherung zu vermeiden. Sozial- und 
Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und andere politische Akteure, die schon 
frühzeitig auf das Risiko einer altersarmen Gesellschaft verwiesen haben, halten 
diesen Schritt für unzureichend und plädieren für weitreichende Reformen.

Auch im wissenschaftlichen Armutsdiskurs, der zuvor – in Parallelität zur 
politischen Debatte – durch die Auseinandersetzung mit Kinderarmut geprägt 
war, hat das Thema Altersarmut mittlerweile Hochkonjunktur. Hiervon zeugen 
eine ganze Reihe neuerer Veröffentlichungen, in denen die Alterseinkommen mit 
Blick auf die Entwicklung von Armutslagen analysiert (vgl. Goebel & Grabka 2011; 
Noll  & Weick 2011), in den Kontext der Arbeitsmarktflexibilisierung und Ren-
tenreformen gestellt (vgl. Bäcker 2011; 2008; Hinrichs 2012; Leiber 2009) oder 
internationale Vergleiche gezogen werden (vgl. Hauser 2009 und 2011; Schulze 
Buschoff 2011; Stöger 2011; Zaidi & Gasior 2011). Verbunden sind diese Analysen 
in aller Regel mit Reformvorschlägen. Mittlerweile liegt aus dem wissenschaft-
lichen wie politischen Raum eine kaum überschaubare Fülle von Reformmodel-
len vor, die sich sowohl auf Veränderungen in den Alterssicherungssystemen, und 
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hierbei insbesondere der gesetzlichen Rentenversicherung, beziehen, um diese 
‚armutsfest‘ zu machen, als auch Umorientierungen in den der Alterssicherung 
vorgelagerten Bereichen, vor allem auf dem Arbeitsmarkt, einfordern. Die Spann-
weite der Modelle und Vorschläge ist weit. Sie reicht von Detailmodifikationen 
der Rentenversicherung bis hin zu weitreichenden Umgestaltungen des Alterssi-
cherungssystems insgesamt.

Aufgabe dieses Beitrages ist es nun nicht, ein weiteres Reformmodell zu prä-
sentieren. Angesichts der Breite, Vielschichtigkeit und häufig auch Widersprüch-
lichkeit der aktuellen wissenschaftlichen wie politischen Debatte erscheint es viel-
mehr notwendig, die Analyse- und Argumentationsebenen des Diskurses über 
Altersarmut zu systematisieren, um auf dieser Grundlage die Ziele, Prinzipien 
und Wirkungen von Reformoptionen besser beurteilen zu können. Nachfolgend 
sollen sechs Fragen näher beleuchtet und geklärt werden:

 ■ Was ist unter (Alters-)Armut zu verstehen ?
 ■ Welche quantitative Bedeutung hat derzeit Altersarmut ?
 ■ In welchem Zusammenhang stehen Altersarmut und Rentenversicherung ?
 ■ Lassen sich fundierte Aussagen über die zukünftige Entwicklung treffen ?
 ■ Wie lassen sich die vorliegenden Reformmodelle einordnen ?
 ■ Welche Auswirkungen der auf die Armutsvermeidung zielenden Reformmo-

delle lassen sich absehen ?

2 Unklare Definition: Was ist (Alters-)Armut ?

Angesichts der Konzentration der wissenschaftlichen wie politischen Armutsde-
batte auf das Problem niedriger Renten und möglicher leistungsrechtlicher Re-
formen in der gesetzlichen Rentenversicherung erscheint der Hinweis erforder-
lich, dass niedrige Renten allein noch kein Indikator für Armutsbetroffenheit im 
Alter sind. In der Armutsforschung ist unstrittig, dass zur Bestimmung von Ein-
kommensarmut das verfügbare und nach Bedarf gewichtete Pro-Kopf-Haushalts-
einkommen als Maßstab dient. Zu berücksichtigen sind also sämtliche, um Ab-
gaben verminderte Einkommenszuflüsse (Markteinkommen, Sozialtransfers, 
Rentenleistungen, private Übertragungen) auf der Ebene der Einkommens- und 
Bedarfsgemeinschaft des Haushaltes. Um zu überprüfen, ob niedrige Sozialversi-
cherungsrenten tatsächlich ein niedriges Einkommensniveau im Alter signalisie-
ren, müssen demnach die womöglich vorhandenen weiteren Einkommensarten, 
die in einem Haushalt zusammenfallen, wie Betriebsrenten, private Leibrenten, 
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Beamtenpensionen, Renten aus Versorgungswerken der freien Berufe, Wohn-
geld, Kapitaleinkünfte und auch Hinterbliebenenrenten addiert und um Steuer- 
und Beitragsabzüge bereinigt werden (vgl. u. a. Hauser 2009). Diese Zusammen-
schau ist grundlegend, da die Empirie zeigt, dass gerade sehr niedrige Renten aus 
der Rentenversicherung häufig durch Leistungen aus der Beamtenversorgung (in-
folge des Wechsels von einem Angestellten- in ein Beamtenverhältnis) oder durch 
Leistungen aus der privaten Vorsorge beziehungsweise aus berufsständischen 
Versorgungswerken (infolge des Wechsels von einem Arbeitnehmerverhältnis in 
die Selbstständigkeit) begleitet beziehungsweise ergänzt werden. Das trifft insbe-
sondere bei Männern zu. Die verbreiteten Niedrigrenten von Frauen hingegen 
müssen, soweit es sich um Ehefrauen oder Witwen handelt, im Zusammenhang 
mit dem Einkommen des (Ehe-)Mannes beziehungsweise im Hinterbliebenenfall 
mit den Witwenrenten gesehen werden. Konsequenz dieser Methode und Sicht-
weise ist allerdings, dass bei der Bestimmung der Einkommenslage verheirateter 
Frauen die Abhängigkeit vom Einkommen des Ehemanns beziehungsweise von 
abgeleiteten Rentenansprüchen nicht weiter problematisiert wird.

Ob nun ein niedriges Haushaltseinkommen das Kriterium ‚Armut‘ erfüllt, 
hängt entscheidend von der Festlegung der Armutsschwelle ab. Es muss ein 
Grenzwert bestimmt werden, der ‚arm‘ von ‚nicht arm‘ unterscheidet. Zwei Vor-
gehensweisen haben sich hier in der Armutsforschung etabliert. Zum einen kann 
auf die empirisch gemessene Einkommensverteilung Bezug genommen werden, 
aus der ein Schwellenwert abgeleitet wird. Zum anderen lässt sich das politisch-
institutionell festgelegte Bedarfsniveau der Grundsicherung (SGB XII und SGB II) 
als Maßstab verstehen.

Wird Einkommensarmut (auch im Alter) aus der Einkommensverteilung er-
mittelt, ist es in der Wissenschaft wie in der Politik gleichsam zur Konvention 
geworden, dann von Armut oder Armutsrisiko zu reden, wenn die bedarfsge-
wichteten verfügbaren Einkommen der Mitglieder eines Haushaltes 60 Prozent 
des Durchschnittseinkommens (gemessen am Median) unterschreiten. Die dabei 
betrachteten Nettoäquivalenzeinkommen werden unter Rückgriff auf die so ge-
nannte ‚neue OECD-Skala‘ bestimmt, wodurch sowohl Anzahl als auch Bedarfe 
der in einem Haushalt lebenden Personen im Verhältnis zum gemeinsamen Ein-
kommen berücksichtigt werden sollen. Demnach geht die erste erwachsene Per-
son voll in die Berechnung ein, während alle weiteren Haushaltsmitglieder ab 
14 Jahren mit 0,5 berücksichtigt und Personen unter 14 Jahren mit 0,3 gewich-
tet werden.

Dieses Verfahren legt mindestens drei Diskussionspunkte nahe: Ein so gefass-
ter Armutsbegriff ist erstens relational und immer durch das gegenwärtige Wohl-
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standsniveau einer Gesellschaft geprägt. Zweitens sind zwingend normative Ur-
teile notwendig, um die Armutsgrenze zu benennen (warum nicht 55 Prozent des 
Medians ?). Zum dritten beziehen sich die Wertentscheidungen auch auf die Äqui-
valenzgewichte. Gerade in Bezug auf die Altersarmut sollte nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass bei einer gegebenen Einkommensverteilung die relative Ein-
kommenslage von älteren Menschen, die in der Regel in Zweipersonenhaushalten 
oder alleine leben, um so schlechter ausfällt, je niedriger die Bedarfsgewichte von 
Kindern angesetzt werden. Umgekehrt erhöht sich die Kinder- und mindert sich 
die Altersarmut, wenn – wie in der alten OECD-Skala – Kindern ein Bedarfsge-
wicht von 0,5 zugewiesen wird (vgl. Faik & Köhler-Rama 2011).

Nicht zuletzt hängt das Ausmaß der Betroffenheit von Einkommensarmut 
auch davon ab, ob in den unterschiedlichen Datenquellen alle Bevölkerungsgrup-
pen sowie deren verfügbare Haushaltseinkommen repräsentativ erfasst werden 
und was unter ‚Einkommen‘ verstanden wird. Wird, um einen zentralen Punkt 
zu benennen, das selbst genutzte Wohneigentum als ‚Einkommen‘ beziehungs-
weise als ‚vermiedene Belastung durch Miete‘ (fiktive Miete) berechnet, so ver-
mindert sich ceteris paribus das Armutsrisiko von älteren Menschen, da im Al-
ter die Wohneigentumsquote hoch ist und die Zins- und Tilgungsverpflichtungen 
aus Hypothekenkrediten weitgehend erfüllt sind (vgl. Goebel & Grabka 2011).

Wird Einkommensarmut im Alter am Grundsicherungsstandard gemessen, 
bleibt strittig, ob die Angewiesenheit auf (in der Regel aufstockende) Grundsiche-
rungsleistungen Ausdruck von Armut oder von erfolgreich ‚bekämpfter‘ Armut 
ist. Auch diese Frage ist nicht ohne die Setzung von Wertmaßstäben zu klären. 
Eine pauschale Gleichsetzung des Bezugs von Grundsicherung oder Sozialhilfe 
auf der einen und Armut auf der anderen Seite ist unangemessen, da jede Erhö-
hung des Leistungsniveaus zu einer Erhöhung der Armut und eine Absenkung 
des Niveaus zu einer Absenkung der Armut führen würde. Entscheidend kommt 
es deshalb darauf an, ob die Höhe der Grundsicherung als ausreichend angesehen 
wird, um das soziokulturelle Existenzminimum zu sichern. Die andauernde De-
batte um die verfassungsrechtliche Angemessenheit einer aus dem so genannten 
Statistik-Modell ermittelten Höhe des Regelbedarfs (u. a. Lenze 2011) weist darauf 
hin, wie vage und ergebnisoffen die angewendeten Verfahren sind. Letztlich spie-
len hierbei auch immer Budgetüberlegungen der politischen Entscheidungsträ-
ger eine Rolle.

Im Unterschied zu der aus der Einkommensverteilung ermittelten Armuts-
schwelle kennt der Grundsicherungsstandard keinen exakten Grenzwert. Zwar 
sind die Regelbedarfe bundeseinheitlich festgelegt, aber die anerkannten Kos-
ten der Unterkunft (Warmmiete) variieren erheblich zwischen den Bundeslän-
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dern, zwischen Stadt und Land und auch zwischen den Stadteilen und den Woh-
nungsstandards. Zusätzlich können Mehrbedarfe anfallen, sodass es sich beim 
Grundsicherungsstandard um ein vergleichsweise breites Band unterschied-
licher Grundsicherungsniveaus handelt. Diese Berücksichtigung unterschiedli-
cher, lebenslagespezifischer Gegebenheiten reflektiert, dass ein exakter, für die 
gesamte Bevölkerung geltender Grenzwert der Einkommensarmut kaum pro-
blemangemessen ist. Gerade bei älteren Menschen treten bei schlechter werden-
dem Gesundheitszustand häufig besondere Bedarfe und Kosten auf, die nicht ein-
fach vernachlässigt werden können. Auch haben ältere Menschen kaum noch eine 
Chance, ihre Einkommenshöhe aktiv zu gestalten (wenn man von dem problema-
tischen Weg absieht, Einkommensarmut durch die Weiterführung einer Beschäf-
tigung auch über das Renteneintrittsalter hinaus zu vermeiden).

Diese wenigen Hinweise mögen genügen, um zu verdeutlichen, dass Altersar-
mut letztlich nur durch einen Lebenslagenansatz angemessen abgebildet werden 
kann, der sich nicht auf den Einkommenszufluss beschränkt, sondern zu messen 
versucht, wie die soziale Stellung der Personen und deren Teilhabe an zentralen 
Lebensbereichen tatsächlich aussieht. Der Lebenslagenansatz zielt deshalb dar-
auf ab, der Komplexität des Phänomens in seiner vollen Breite gerecht zu werden. 
Dementsprechend wird Armut als Unterversorgung sowohl mit materiellen und 
kulturellen als auch sozialen Mitteln (wie Nahrung, Bekleidung, Wohnraum, Ge-
sundheit, Bildung, soziale Teilhabe etc.) verstanden. Ein solch umfassender An-
satz steht in der quantitativen Erfassung von Altersarmut jedoch weiterhin aus, 
da sich nicht nur bei der Datenerhebung, sondern auch bei der Konzeption eine 
Fülle von Schwierigkeiten ergeben (vgl. Bieber & Stegmann 2011): Welche Lebens-
bereiche werden erfasst, wie werden sie gemessen (wie misst man zum Beispiel 
soziale Teilhabe), wie lassen sich Schwellenwerte festlegen und wie entwickeln sie 
sich über die Zeit, haben mögliche Unterversorgungslagen in allen Lebensberei-
chen das gleiche Gewicht ?

3 Bestand: Welche quantitative Bedeutung hat Altersarmut aktuell ?

Angesichts der skizzierten methodischen Probleme bei der Bestimmung und Er-
fassung von Einkommensarmut kann es nicht verwundern, dass selbst bei einem 
gleichen Armutskonzept – so bei der aus der Einkommensverteilung ermittel-
ten Armut – die empirischen Befunde nicht unerheblich voneinander abweichen. 
Obwohl die Einkommensarmutsgrenze einheitlich bei 60 Prozent des Durch-
schnittseinkommens (gemessen am Median) angesetzt wird und die Äquivalenz-
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skalen identisch sind, kommt es in den statistischen Erhebungen je nach Daten-
quelle zu unterschiedlichen Ergebnissen. So schwankt die Armutsbetroffenheit 
der Gesamtbevölkerung im Jahr 2009 zwischen 14,0 (Sozio-oekonomisches Panel 
(SOEP)) und 15,5 (EU-SILC) Prozent. Insbesondere bei der Erfassung der Armut 
Älterer (ab 65 Jahren) im gleichen Zeitraum ergeben sich teilweise beträchtliche 
Differenzen. So indizieren die Befunde aus dem Mikrozensus eine Armutsbetrof-
fenheit von 12,3 Prozent, das SOEP kommt (für 2009) auf 13,6 Prozent und die 
EU-SILC auf 14,1 Prozent (siehe Tabelle 1).

Übereinstimmend lässt sich jedoch feststellen, dass die so gemessene Ein-
kommensarmut Älterer derzeit ein durchaus relevantes Problem darstellt. Da-
bei ist die Betroffenheit der Frauen stets größer als die der Männer, und Alters-
armut in Westdeutschland verbreiteter als in den ostdeutschen Bundesländern. 
Bezieht man sich aufgrund der Aktualität auf die im Rahmen der Sozialbericht-
erstattung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichten 
Daten, so ist für das Jahr 2010 eine Armutsquote der älteren Bevölkerung (ab 
65 Jahren) von 12,3 Prozent zu verzeichnen (Männer 9,7 Prozent; Frauen 13,6 Pro-
zent). Damit liegt die Armutsbetroffenheit der Älteren unter dem Gesamtdurch-
schnitt der Bevölkerung (14,5 Prozent). Die Quote liegt dabei – bezogen auf den 

Tabelle 1 Armutsquoten der Bevölkerung und der Altersgruppe  
ab 65 Jahren1

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mikrozensus*

Insgesamt 14,7 14,0 14,3 14,4 14,6 14,5

65 Jahre und älter 11,0 10,4 11,3 12,0 11,9 12,3

Sozio-oekono misches 
Panel**

Insgesamt 14,1 – 14,0 – 14,0 –

65 Jahre und älter 11,8 – 11,8 – 13,6 –

EU-SILC***

Insgesamt 12,2 12,8 15,3 15,2 15,5 15,6

65 Jahre und älter 13,4 12,6 16,3 14,9 15,0 14,1

Quelle: * Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2012); ** Deutscher Bundestag (2011); 
*** EU-SILC (2012); 1 Armutsschwelle: 60 Prozent des nationalen verfügbaren Median-Äquivalenzeinkommens.
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Bundesmedian – in Westdeutschland bei 12,8 Prozent, in den neuen Ländern bei 
10,5 Prozent.

Wie Abbildung 1 zeigt, weisen andere Personengruppen ein deutlich höheres 
Armutsrisiko auf: Im Jahr 2010 waren Alleinerziehende (38,6 Prozent), Personen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit (31,7 Prozent) und Personen unter 18 Jahren 
(18,2 Prozent) überproportional häufig von Armut betroffen. Vor allem Erwerbs-
lose tragen ein besonders hohes Armutsrisiko (vgl. Bieber & Stegmann 2011). Al-
lerdings verstellt die Berücksichtigung allein der Quoten das Bild: Da die Älte-
ren (60 Jahre und älter) nahezu 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, 
befinden sich unter der einkommensarmen Bevölkerung automatisch eine hohe 
Zahl älterer Menschen. Dies bedeutet zugleich, dass die allgemeine Armutsquote 
und die Armutsquote der Älteren schon rein mathematisch nicht gravierend von-
einander abweichen können, da die Älteren stets auch den Gesamtdurchschnitt 
der Bevölkerung maßgeblich beeinflussen.

Zu grundlegend anderen Befunden kommt man, wenn die Inanspruchnahme 
der Grundsicherung im Alter als Kriterium der Einkommensarmut im Alter 
dient. Auf die im Jahr 2003 eingeführte Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (4. Kapitel des SGB XII) hat Anspruch, wer aufgrund seines un-
zureichenden, unter dem Bedarfsniveau liegenden Alterseinkommens hilfebe-
dürftig ist. Am Jahresende 2010 zählten in Deutschland rund 796 650 Personen zu 
den Bezieherinnen und Beziehern dieser steuerfinanzierten Leistung (vgl. zu den 
folgenden Daten: Statistisches Bundesamt 2012). Seit 2003 zeigt sich ein deutlicher 
und kontinuierlicher Anstieg um knapp 75 Prozent; vor allem in den ersten Jah-

Abbildung 1 Armutsquoten in Prozent und Zeitverlauf nach Personengruppen

Quelle: Mikrozensus – Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2012).
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ren nach der Einführung der neuen Regelung ist es zu einer stark steigenden In-
anspruchnahme gekommen. Dabei handelt es sich aber nur hälftig um Menschen, 
die 65 Jahre und älter sind (51,7 Prozent); 48,3 Prozent sind auf die Grundsiche-
rung angewiesen, weil sie bereits in jungen Jahren einer dauerhaften und vollen 
Erwerbsminderung unterliegen. In beiden Fällen werden beim Grundsicherungs-
bezug andere Einkommen wie vor allem Renten und Wohngeld vorrangig ange-
rechnet, sodass in aller Regel nicht der volle Bedarfssatz zur Auszahlung kommt, 
sondern die Grundsicherung eine Aufstockungsfunktion wahrnimmt. Fragt man 
bei den Leistungsempfangenden danach, ob Rentenansprüche vorhanden sind, 
die auf den Leistungsbezug angerechnet werden, zeigt sich folgendes Bild: Im-
merhin 22,5 Prozent aller älteren Grundsicherungsempfängerinnen und -empfän-
ger verfügen über keinerlei anzurechnendes Einkommen. Hier dürfte es sich vor 
allem um Ausländerinnen und Ausländer sowie vormalige Selbstständige han-
deln, die keine Rentenanwartschaften erworben haben beziehungsweise erwer-
ben konnten und auch ansonsten kein anderes Einkommen aufweisen. 61,1 Pro-
zent verfügen über eine eigene, allerdings zu geringe Altersrente, 13,6 Prozent über 
eine Hinterbliebenenrente.

Setzt man nun die Zahlen der Grundsicherungsempfangenden ins Verhältnis 
zur Bevölkerung, errechnen sich lediglich geringe Empfängerquoten: Im Jahr 2010 
greifen insgesamt nur 2,5 Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre (Männer 2,0 Pro-
zent; Frauen 2,8 Prozent) auf die Grundsicherung zurück. Demgegenüber ste-
hen aus der Einkommensverteilung errechnete Armutsquoten zwischen 12,3 und 
14,1 Prozent. Dieser massive Abstand ist erklärungsbedürftig. Ist Altersarmut ak-
tuell ein relevantes Problem oder nicht ? Drei Faktoren könnten für die Abwei-
chungen verantwortlich sein: Die am durchschnittlichen Einkommen bemessene 
relative Armutsgrenze (60 Prozent vom Median) liegt über dem Bedarfsniveau 
der Grundsicherung. So beziffern die Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder (2012) den 60-Prozentwert vom Median für einen Einpersonenhaushalt 
für das Jahr 2010 auf 826 Euro. Im selben Jahr liegt der durchschnittliche Grund-
sicherungsbetrag (Regelbedarf und Kosten der Unterkunft) für eine Einzelperson 
bei 670 Euro (vgl. Statistisches Bundesamt 2012).1 Zudem bleiben bei der an der 
Einkommensverteilung gemessenen Armutsbetroffenheit Vermögensbestände 
(nicht aber Vermögenserträge) unberücksichtigt (vgl. zum Zusammenhang von 
Einkommen und Vermögen bei Älteren: Goebel & Grabka 2011), während bei der 

1 Es handelt sich um einen Durchschnittswert. Je nach Höhe der anerkannten Warmmiete und et-
waiger Mehrbedarfe kann es auch dazu kommen, dass der Grundsicherungsbedarf deutlich hö-
her oder auch niedriger liegt.
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Grundsicherung verwertbares Vermögen der oder des Betroffenen (und des Part-
ners beziehungsweise der Partnerin) vorrangig eingesetzt werden muss. Drittens 
erfasst die Grundsicherungsstatistik als Prozessstatistik naturgemäß nur jene, die 
tatsächlich einen Antrag stellen und diesen bewilligt erhalten. Aus der Armuts- 
und Sozialhilfeforschung ist aber bekannt, dass ein erheblicher Teil der Bezugs-
berechtigten von dem Recht auf aufstockende Grundsicherungsleistungen keinen 
Gebrauch macht. Zwar war es Ziel der 2003 neu eingeführten Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung, den Zustand einer verdeckten Altersarmut zu 
vermeiden – insbesondere durch den (weitgehenden) Verzicht auf den Rückgriff 
auf Einkommen und Vermögen der Kinder (vgl. Becker & Hauser 2005). Aber 
nach wie vor ist nicht davon auszugehen, dass die Dunkelziffer völlig abgebaut ist. 
Es bleiben Informationsdefizite2 und Stigmatisierungsängste.

Diese drei Faktoren führen im Zusammenspiel dazu, dass vergleichsweise we-
nig Menschen die Grundsicherung in Anspruch nehmen und die so berechnete 
Altersarmutsquote entsprechend niedrig ausfällt. Dies müsste auch für die Ar-
mutsquote der Gesamtbevölkerung (0 bis 65 Jahre) gelten, die aus der Inanspruch-
nahme von Leistungen des SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließ-
lich Kosten der Unterkunft) abgeleitet wird. Auch hier liegt der durchschnittliche 
Bedarfssatz unterhalb der 60-Prozent-Schwelle des Durchschnittseinkommens, 
muss Vermögen (außerhalb bestimmter Freigrenzen) vorrangig eingesetzt wer-
den und existiert das Phänomen der Dunkelziffer. Tatsächlich jedoch liegt die 
SGB  II-Grundsicherungsquote bei 10,4 Prozent (2010) (Bundesagentur für Ar-
beit 2012); sie fällt also merklich höher als die Altersgrundsicherungsquote aus 
und rückt stark an die aus der Einkommensverteilung berechnete Armutsquote 
heran. Es muss an dieser Stelle offen bleiben, wie sich diese Unterschiede der bei-
den Grundsicherungssysteme begründen lassen. Der Forschungsbedarf liegt auf 
der Hand (vgl. dazu schon Bäcker 2002).

4 Rentenversicherung und Altersarmut

Die aktuellen Daten über das gegenwärtige Ausmaß der Altersarmut sagen noch 
nichts über die zukünftigen Entwicklungen aus. Insofern darf der Vergleich zu 

2 Die Informationsmängel sind bei jenen Älteren als besonders hoch einzuschätzen, deren An-
spruch auf eine aufstockende Grundsicherung vergleichsweise niedrig ist. Liegt hingegen über-
haupt kein anrechenbares Einkommen vor oder ist dieses sehr gering, muss Grundsicherung 
zwingend beantragt werden, um die Existenz zu sichern.



34 Gerhard Bäcker und Jutta Schmitz

den anderen Betroffenengruppen nicht dazu verleiten, die Problemlage zu ver-
harmlosen, denn womöglich verschleiert die (noch) niedrige Betroffenheit, dass 
längst ein Trend eingesetzt hat, der auf mittlere und längere Frist zu einem deut-
lichen Anstieg der Altersarmut führen wird. Will man der Frage nach der zukünf-
tigen Entwicklung von Niveau und Struktur der Alterseinkommen nachgehen, 
müssen die Systeme der Alterssicherung, die maßgeblich die Einkommenslage 
nach Beendigung des Arbeitslebens bestimmen, in ihren Prinzipien und Wirkun-
gen analysiert werden. Da die Alterssicherungssysteme in Deutschland durchweg 
erwerbs- und vorleistungsabhängig ausgestaltet sind und es keine pauschale, be-
dingungslose Grundrente gibt, ist es zugleich erforderlich, auch die Umbrüche auf 
dem Arbeitsmarkt und in den Lebensverhältnissen in ihren jeweiligen Folgewir-
kungen auf die spätere Alterssicherung mit ins Blickfeld zu nehmen.

In dem für Deutschland typischen ‚Drei-Säulen-System‘ der Alterssicherung 
nimmt die erste Säule, die gesetzliche Rentenversicherung, die nach wie vor be-
herrschende Stellung ein. Trotz ihrer durch die staatliche Förderung unterstützten 
Ausweitung haben die zweite wie die dritte Säule, nämlich die auf freiwilliger Basis 
beruhende betriebliche und private Altersvorsorge, nur eine – auch im internatio-
nalen Vergleich – geringe Bedeutung. Im Jahr 2007 stammten immerhin 65 Pro-
zent aller den Rentnerhaushalten zufließenden Einkommen aus der gesetz lichen 
Rentenversicherung, während die Bezüge aus der privaten und betrieb lichen Vor-
sorge einen Anteil von etwa 19 Prozent des Bruttoeinkommens ausmachten. Die 
weiteren Einkünfte – wie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Kapi-
taleinkommen, Zinsen und Dividenden oder der Mietwert des eigengenutzten 
Wohneigentums – schlugen mit 16 Prozent des Gesamtalterseinkommens zu Bu-
che (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011: 22). Da gerade im unteren 
Einkommensbereich die betriebliche und private Altersvorsorge eine besonders 
geringe Bedeutung haben, hängt die Frage, ob das Risiko von Altersarmut in den 
nächsten Jahren zunimmt, entscheidend von der Leistungsfähigkeit der Renten-
versicherung ab.

Deren grundlegendes Leistungsprinzip ist das der Teilhabeäquivalenz. Die in-
dividuelle Höhe der Altersrente ist danach unmittelbar abhängig von der Dauer 
von versicherungspflichtiger Beschäftigung und Beitragszahlung sowie von der 
Höhe des individuellen (beitragspflichtigen) Verdienstes in Relation zum Durch-
schnittsverdienst in den einzelnen Versicherungsjahren. Diese lebensdurch-
schnittliche relative Entgeltposition spiegelt sich also – auf abgesenktem Ni-
veau – im Alter wider. Die absolute Höhe der jeweiligen Renten wird dabei durch 
die Höhe des aktuellen Rentenwerts bestimmt (Multiplikation der persönlichen 
Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert). Um das als ‚Rentenniveau‘ defi-
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nierte Verhältnis zwischen Renten und Erwerbseinkommen und damit die Lohn-
ersatzrate zu ermitteln, werden die durchschnittlichen Netto-Arbeitsentgelte 
mit den Netto-Renten, die sich mit 45 Entgeltpunkten errechnen, in Beziehung 
gesetzt.

Dieser Berechnungsmodus der Rente hat zur Folge, dass Erwerbsverläufe, die 
durch eine nur geringe beziehungsweise durchbrochene Beschäftigungs- und Ver-
sicherungsdauer geprägt sind oder in denen nur eine niedrige individuelle Ein-
kommensposition erreicht werden konnte, auch nur zu niedrigen Renten füh-
ren. Da eine ‚schlechte‘ Einkommensposition – aufgrund von Niedrigentgelten 
und/oder einer geringen individuellen Arbeitszeit (Teilzeit) – und kurze Versi-
cherungsdauern sehr häufig miteinander verknüpft sind, konzentrieren sich nied-
rige Renten auf Frauen. Zwar versteht sich die Rentenversicherung als Teil der 
So zialversicherung, dessen Charakteristikum gerade die Verbindung des Versi-
cherungs- und Äquivalenzprinzips mit dem Prinzip des sozialen Ausgleichs ist, 
aber dieser Solidarausgleich (so insbesondere Anerkennung von Zurechnungs-, 
Anrechnungs- und Berücksichtigungszeiten sowie Höherbewertung von erzie-
hungsbedingter Teilzeitarbeit) ist im Ergebnis nur schwach ausgeprägt.

Dieser Lohn- und Beitragsbezug der Rentenberechnung zielt auf den Lohn-
ersatz beziehungsweise die Lebensstandardsicherung nach einem langjährigen 
Arbeitsleben; es ist also nicht ausgeschlossen, dass Renten die Armutsschwelle 
unterschreiten. Als Maßgröße von Armut kann dabei sinnvollerweise nur das 
Grundsicherungsniveau dienen, da ja zwei politisch festgelegte Leistungen mit-
einander verglichen werden sollen. Dass es zu einer Rente unter dem Grundsi-
cherungsniveau kommt, ist vor allem dann wahrscheinlich, wenn zuvor eine Be-
schäftigung im unteren Teilzeit- und Lohnsegment vorgelegen hat und/oder die 
Beschäftigungs- und Versicherungszeit nur kurz war. Wenn der Lohn kaum das 
individuelle Existenzminimum sichert oder wegen Teilzeitarbeit der Lebensun-
terhalt nur im Partnerkontext gewährleistet ist, kann keine Rente erwartet wer-
den, die höher ist als die Grundsicherung. Denn solange geringe (Monats-)Ein-
kommen von Ehefrauen zu großen Teilen ein Ergebnis von Teilzeitarbeit sind und 
akzeptiert wird, dass die Einkommenssicherung in der Erwerbsphase aus dem 
gemeinsamen, maßgeblich vom Verdienst des Mannes gespeisten Haushaltsein-
kommens erfolgt, dann wird dieses Modell der so genannten modifizierten Ver-
sorgerehe in der Altersphase umgedreht werden können.

Insofern ist eine niedrige Rente nicht per se als Problem einzustufen. Krite-
rium für die Leistungsfähigkeit der Rente ist jedoch ihre ‚strukturelle‘ Armuts-
festigkeit: Das Rentenniveau soll so bemessen sein, dass nach einer langjährigen 
Vollzeitbeschäftigung und einer entsprechenden Beitragsleistung die Nettoren-
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ten auf jeden Fall oberhalb der vorleistungsunabhängigen Grundsicherung lie-
gen.3 Dies ist, wenn man die Grundsicherungsstatistik als Maßstab nimmt, in den 
zurückliegenden Jahren vergleichsweise erfolgreich gelungen (vgl. Dedring et al. 
2008), da bei den Frauenrenten immer auch die Rente des Mannes beziehungs-
weise nach dessen Tod die Hinterbliebenenrente zu berücksichtigen ist.

In der zweiten und dritten Säule, in der über Finanz- und Versicherungs-
märkte durchgeführten betrieblichen und privaten Altersvorsorge, ist das Ent-
sprechungsverhältnis von eingezahlten Beiträgen und späteren Leistungen be-
sonders stark ausgeprägt. Und wer nicht in der Lage ist, Vorsorge zu betreiben 
und entsprechende Beiträge beziehungsweise Sparsummen zu leisten, erhält auch 
keine oder entsprechend geringe Auszahlungen. Auch wenn die staatliche Förde-
rung der betrieblichen und privaten Altersversorgung durch Zulagen finanzielle 
Unterstützung gewährt – gerade jene, die aufgrund ihrer Erwerbsbiografie nur 
geringe Rentenansprüche zu erwarten haben, weil sie im unteren Einkommens-
segment, in atypischen Arbeitsverhältnissen und/oder diskontinuierlich beschäf-
tigt sind, werden bei der zweiten und dritten Säule weitgehend leer ausgehen (vgl. 
Frommert & Thiede 2011). Beitragszahlungen des Bundes und der anderen So-
zialversicherungsträger an die Rentenversicherung für Zeiten der Arbeitslosigkeit, 
Kindererziehung oder privaten Pflege gibt es im Bereich der betrieblichen und 
privaten Sicherungssysteme ebenso wenig wie die oben erwähnten Ausgleichsele-
mente bei Rentenberechnung. Bislang unerfüllt geblieben ist die Erwartung, dass 
die steuerliche Begünstigung der privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) zu einer 
flächendeckenden Verbreitung unter den Förderberechtigten führt. Zwar gab es 
im Jahr 2011 laut Berichtserstattung des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales bereits 14,8 Millionen Riester-Verträge, im Verhältnis zur gesamten Ziel-
gruppe ‚riestern‘ damit jedoch immer noch weniger als die Hälfte der förderbe-
rechtigten Personen. Bezieht man die Zahl der abgeschlossenen Verträge auf die 
aktuell geschätzten 37 bis 42 Millionen Personen, die staatliche Förderung der pri-
vaten Altersvorsorge in Anspruch nehmen könnten, lag die Verbreitungsquote der 
Riester-Rente im Frühjahr 2011 zwischen 35 und 40 Prozent (vgl. Geyer 2011: 16). 
Insofern wirkt die ergänzende Altersvorsorge in einem hohen Maße sozial selektiv 
(im Überblick vgl. Blank 2011). Zur Aufstockung von Niedrigrenten und zur Ver-
meidung möglicher Armutslagen trägt sie nicht oder nur wenig bei.

3 Eine Nettorente erreicht beim gegenwärtigen Rentenniveau den oben genannten Grundsiche-
rungsbetrag von 670 Euro bei etwa 27 Entgeltpunkten, ein Durchschnittsverdiener benötigt da-
für also 27 Versicherungsjahre.
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5 Wachsende Altersarmut in der Zukunft ?

Da die Rentenhöhe immer ein Spiegelbild der vergangenen Erwerbsbiografie und 
des jeweiligen Rentenniveaus ist, interessiert vor allem, ob die in den nächsten 
Jahren ins Rentenalter nachrückenden Kohorten aufgrund ungünstigerer Bedin-
gungen zunehmend mit Alterssicherungsansprüchen rechnen müssen, die nicht 
mehr die Armutsschwelle erreichen. Will man Aussagen über dieses Risiko treffen, 
sollte bewusst sein, dass Prognosen höchst unsicher sind. Denn das zukünftige 
Alterseinkommen wird in Niveau und Verteilung durch ein breites Bündel ökono-
mischer, sozialstruktureller und politischer Faktoren bestimmt, die sich insgesamt 
nicht verlässlich vorhersehen lassen (so auch Faik & Köhler-Rama 2011).

Zu unterscheiden ist hierbei zwischen exogenen und endogenen Faktoren:

1. Die internen Faktoren beziehen sich auf die absehbaren leistungsrechtlichen 
Veränderungen und Einschnitte in den Systemen der Alterssicherung, insbe-
sondere in der Rentenversicherung.

2. Bei den externen Faktoren ist zu fragen, ob sich die Erwerbsbiografien und 
damit die individuellen Rentenanwartschaften der in den Rentenbezug nach-
rückenden Jahrgänge gegenüber dem Rentenbestand verschlechtern werden. 
Die zukünftigen Rentenhöhen hängen dabei entscheidend von der Struktur 
und Entwicklung des Arbeitsmarktes ab, konkret vom Ausmaß der Erwerbs-
beteiligung und Arbeitslosigkeit sowie von den Strukturveränderungen bei 
Arbeitsverhältnissen und Einkommenslagen.

5.1 Externe Risiken: Anhaltende Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt 
und in den Lebensformen

Ein Blick auf die Umbrüche, die den Arbeitsmarkt seit Jahren prägen, zeigt, dass 
sich hier ein Risiko- und Problempotenzial aufbaut und kumuliert. An dieser 
Stelle sollen einige Stichworte reichen: Die Arbeitslosigkeit und insbesondere die 
Langzeitarbeitslosigkeit werden auch unter günstigen ökonomischen Bedingun-
gen ein anhaltendes Problem bleiben. Beschäftigungsverhältnisse, die nicht der 
Rentenversicherungspflicht unterliegen, wie Selbstständigkeit oder geringfügige 
Beschäftigung nehmen an Bedeutung zu. Die Erwerbsverläufe werden diskonti-
nuierlicher, mehrfache Wechsellagen zwischen regulärer und prekärer Beschäfti-
gung, zwischen abhängiger und selbstständiger Arbeit sowie zwischen Zeiten von 
Erwerbstätigkeit, Nicht-Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit werden üblich. Es 
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spricht viel dafür, dass diese Trends in Zukunft gerade für Männer zu tendenziell 
sinkenden Versicherungsdauern führen werden. Zugleich schlagen sich die Aus-
weitung des Niedriglohnsektors und von Teilzeitarbeit in niedrigen Entgeltposi-
tionen nieder (vgl. Steffen 2011a). Bei den nachrückenden Kohorten, vor allem in 
den neuen Bundesländern, ist deshalb insgesamt zu befürchten, dass die Renten-
anwartschaften beziehungsweise konkret die Zahl der Entgeltpunkte rückläufig 
sind (vgl. Geyer & Steiner 2010; Himmelreicher & Frommert 2006; Kumpmann 
2010; Trischler & Kistler 2011).

Allerdings gibt es auch Hinweise auf eine Problementschärfung: So lassen vor 
allem die steigende Frauenerwerbstätigkeit und die Verkürzung der erziehungs-
bedingten Unterbrechungszeiten erwarten, dass sich die Rentenanwartschaften 
von Frauen zukünftig erhöhen werden. Die Alterseinkommen von Ehepaaren 
könnten dadurch stabilisiert werden, wenn den rückläufigen Anwartschaften der 
Männer steigende Anwartschaften der Frauen gegenüberstehen. Dieser Kompen-
sationseffekt wird allerdings begrenzt bleiben, solange die Frauenerwerbsbeteili-
gung zunehmend auf Teilzeitbasis erfolgt.

Auch die Eindämmung des beruflichen Frühausstiegs und die Abschaffung 
von vorgezogenen Altersrenten können höhere Entgeltpunkte zur Folge haben, 
wenn die Heraufsetzung der Altersgrenzen und des Renteneintrittsalters dazu 
führen, dass damit auch ein längerer Verbleib in einer rentenversicherungspflich-
tigen Beschäftigung – und nicht ein Abdrängen in Arbeitslosigkeit und/oder die 
Inkaufnahme von Rentenabschlägen bei den verbliebenen Möglichkeiten eines 
vorzeitigen Rentenbezugs – verbunden ist.

Widersprüchlich dürften sich die Veränderungen in den privaten Lebensfor-
men auswirken: Der Zuwachs von Zahl und Anteil der Alleinlebenden – unter 
anderem als Folge des späteren Heiratsalters und der geringeren Heiratshäufig-
keit sowie der anhaltend hohen Scheidungsziffern – verstärkt die Verletzlichkeit 
durch Einkommensrisiken, da die Risikokompensation durch ein Partnereinkom-
men im Haushaltszusammenhang und die Skaleneffekte des gemeinsamen Wirt-
schaftens nicht oder nur begrenzt greifen.4 Der Trend zur Singularisierung führt 
auf der anderen Seite jedoch auch zu einer höheren Erwerbsbeteiligung.

4 Nach den Befunden von Goebel & Grabka (2011) hat sich in den letzten Jahren der Anteil der äl-
teren Menschen, die in einer Partnerschaft leben, jedoch noch erhöht.
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5.2 Interne Risiken: Leistungsabbau in der Rentenversicherung

Die internen Faktoren, die zu einer Zunahme der Altersarmut führen können, 
konzentrieren sich auf das Leistungsrecht der Rentenversicherung, das in den 
zurückliegenden Jahren durch mehrfache Einschnitte verschlechtert worden 
ist. Im Mittelpunkt stehen dabei die Folgewirkungen der neu gefassten Renten-
berechnungs- beziehungsweise Rentenanpassungsformel: Um den zu erwarten-
den Beitragssatzanstieg zu begrenzen5 werden Bestands- wie Zugangsrenten in 
ihrem Niveau der allgemeinen Entwicklung der Arbeitnehmereinkommen nur 
noch teilweise folgen. Ohne an dieser Stelle in die komplizierten Details zu gehen, 
lässt sich festhalten, dass der in die Rentenformel eingebaute Riester- und mehr 
noch der Nachhaltigkeitsfaktor zu einem kontinuierlichen Absinken des Renten-
niveaus6 führen. Dahinter steht ein grundsätzlicher Wechsel: Während bislang die 
Rentenversicherung durch ein Leistungsziel charakterisiert war, dominiert jetzt 
das Beitragsziel; die Ausgaben sollen den Einnahmen folgen – um den Preis einer 
sinkenden Leistungsfähigkeit der Rentenversicherung (vgl. Schmähl 2011).

Im Ergebnis kommt es geradezu zwingend dazu, dass im Zeitverlauf die Ren-
ten schwächer steigen werden als der Regelbedarf der Grundsicherung, da dieser 
seit 2011 nicht mehr dem aktuellen Rentenwert folgt, sondern auf der Basis eines 
Mischindexes, der sowohl die Preis- als auch die Entgeltentwicklung berück-
sichtigt, fortgeschrieben wird. Damit nimmt in den nächsten Jahren gleichsam 
automatisch der Kreis der älteren Menschen zu, deren Rente diesen Schwellen-
wert trotz langjähriger Versicherungspflicht und Beitragszahlung unterschreitet.

Sinkt – wie von der Bundesregierung angenommen – das Nettorentenni-
veau vor Steuern von 51,6 Prozent (2010) auf 46,2 Prozent (2025) müssen Durch-
schnittsverdienende schon 30,2 Beitragsjahre aufweisen, Beschäftigte mit einer 
Entgeltposition von 70 Prozent sogar 43,2 Jahre, um das Grundsicherungsni-
veau zu erreichen. Wird im Jahr 2030 das Rentenniveau bis auf die Höhe der Ni-
veausicherungsklausel (43 Prozent) abgeschmolzen, erhöhen sich die erforder-
lichen Jahre weiter – auf 32,5 Prozent (Durchschnittsverdienst) beziehungsweise 

5 Der Beitragssatz soll – trotz der demografischen Belastungen – bis 2020 den Wert von 20 Prozent 
und bis 2030 den Wert von 22 Prozent nicht überschreiten. Entlastet werden die Versicherten 
aber nicht, da von ihnen zugleich erwartet wird, bis zu vier Prozent ihres Einkommens – aller-
dings ohne Arbeitgeberbeteiligung – für die private Vorsorge einzusetzen.

6 Die Netto-Standardrente vor Steuern (eine aus 45 Entgeltpunkten berechnete Rente nach Ab-
zug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung) wird ins Verhältnis gesetzt zum durch-
schnittlichen Nettoentgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Steuern.
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46,5 Prozent (70 Prozent). Selbst ein langes Arbeitsleben und die entsprechend 
lange Beitragszahlung reichen dann nicht mehr aus. Die strukturelle Armutsfes-
tigkeit ist nicht mehr gewährleistet.

Um Fehlinterpretationen zu vermeiden: Dieses Phänomen einer wachsenden 
Überschneidung von niedrigen Renten und Grundsicherungsgrenze bedeutet 
nicht, dass tatsächlich auch Anspruch auf Grundsicherungsleistungen besteht be-
ziehungsweise dass tatsächlich von einer Armutslage ausgegangen werden kann. 
Wie oben beschrieben, müssen sämtliche Alterseinkommen im Haushaltskontext 
berücksichtigt werden, um eine Aussage treffen zu können. Gleichwohl kommt es 
zu einem Legitimations- und Akzeptanzproblem der Rentenversicherung, wenn 
nach jahrzehntelanger Beitragspflicht die individuelle Rente nicht höher liegt als 
die vorleistungsunabhängige Grundsicherung im Alter und sich kein Unterschied 
mehr ergibt zu Personen, die keine Beiträge oder keine entsprechend hohen Bei-
träge geleistet haben (vgl. Hinrichs 2012).

Abbildung 2 Überschneidung von Grundsicherungsbedarf und Rente 
bei sinkendem Rentenniveau nach Entgeltposition und 
Beitragsjahren (2010 – 2030)

Quelle: Eigene Berechnungen.

Grundsicherung im Alter (SGB XII): Bedarf für einen Alleinstehenden (Regelleistung und Kosten der Unter-
kunft) im Jahr 2010: 670 Euro; Rente: Nettorente vor Steuern; Rentenniveau 2010, 2015, 2025 nach Rentenver-
sicherungsbericht 2011, 2030: Untergrenze der Niveausicherungsklausel.
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Überlagert und verschärft werden die Folgewirkungen des sinkenden Renten-
niveaus durch weitere Regelungen und Leistungsdefizite der Rentenversicherung. 
So ergeben sich spezifische Absicherungsrisiken durch die fehlende beziehungs-
weise nur in Ausnahmefällen vorhandene Absicherung von Selbstständigen in 
der Rentenversicherung. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass ‚kleine‘ 
Selbstständige und Solo-Selbstständige (jenseits der verkammerten freien Berufe 
mit ihren etablierten berufsständischen Versorgungseinrichtungen) freiwillig aus-
reichend Vorsorge treffen beziehungsweise treffen können, sind Sicherungslücken 
absehbar (vgl. Fachinger & Frankus 2011). Von Sicherungslücken im Alter sind 
gleichermaßen die ausschließlich geringfügig Beschäftigten betroffen. Wird die 
geringfügige Hauptbeschäftigung nämlich nicht nur zwischenzeitlich, sondern 
längerfristig ausgeübt, werden von den Beschäftigten, überwiegend Frauen, keine 
eigenständigen Rentenversicherungsansprüche erworben oder diese bleiben sehr 
gering (vgl. Bäcker & Neuffer 2012). Auch Mehrfach- und Langzeitarbeitslosigkeit 
werden zu einem zentralen Armutsrisiko, da die Rentenanwartschaften, die Ar-
beitslose während der Bezugszeit von Arbeitslosengeld erwerben, äußerst gering 
ausfallen. Für Langzeitarbeitslose, die auf die Leistung Arbeitslosengeld II nach 
dem SGB II angewiesen sind, wurden bislang vom Bund Mini-Beiträge gezahlt 
(denen 2010 nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit ein Anspruch auf 2,09 Euro 
Rente im Monat entsprach). Ab 2011 sind diese Beiträge im Rahmen der Spar-
maßnahmen ersatzlos entfallen, die Zeiten werden seitdem als Anrechnungszei-
ten berücksichtigt.

Im besonderen Maße als problematisch für die Höhe der Rentenzahlbeträge 
erweisen sich schließlich die Rentenabschläge, die bei einem vorgezogenen Bezug 
von Altersrenten anfallen und je vorgezogenem Jahr mit einer Rentenminderung 
von 3,6 Prozent zu Buche schlagen. Vor allem jene älteren Beschäftigten werden 
und müssen die noch verbliebenen Möglichkeiten eines Renteneintritts vor der 
Regelaltersgrenze in Anspruch nehmen, die nach (langer) Arbeitslosigkeit im ren-
tennahen Alter vergeblich nach einer Neuanstellung suchen und/oder aufgrund 
von physischen und/oder psychischen Einschränkungen nicht mehr in der Lage 
sind, in ihrem erlernten Beruf oder ihrer ausgeübten Erwerbstätigkeit bis zum Er-
reichen der abschlagsfreien Regelaltersgrenze weiterzuarbeiten (vgl. Brussig 2010; 
2007). Im Ergebnis wird damit die soziale Polarisierung des Alters, die durch die 
Teilprivatisierung der Alterssicherung eingeleitet worden ist, vertieft. Während 
die qualifizierten Beschäftigten mit einem in der Regel besseren Gesundheitszu-
stand und leichteren Arbeitsbedingungen länger arbeiten können und werden, 
auch weil die Unternehmen angesichts des Fachkräftebedarfs daran ein wachsen-
des Interesse haben, sind die Beschäftigten im unteren Qualifikationsbereich so-



42 Gerhard Bäcker und Jutta Schmitz

wohl hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes als auch der belastenden Arbeits-
bedingungen dazu häufig nicht in der Lage. Da die erstgenannte Gruppe über ein 
höheres Einkommen verfügt und in der Rentenversicherung wie in der betrieb-
lichen und privaten Altersvorsorge gut abgesichert ist, wären hier Abschläge fi-
nanziell noch am leichtesten verkraftbar. Tatsächlich müssen die Abschläge aber 
überwiegend von jenen in Kauf genommen werden, denen eine Weiterarbeit bis 
zum Alter von 65 oder gar 67 Jahren kaum möglich ist, die aber nur über niedrige 
Renten verfügen und auch nicht oder nur sehr begrenzt auf ergänzende Leistun-
gen aus der betrieblichen und privaten Altersvorsorge zurückgreifen können (vgl. 
Bäcker et al. 2011a).

Obgleich die Beantragung einer Erwerbsminderungsrente kein Ergebnis einer 
freien Entscheidung ist, sondern durch den schlechten Gesundheitszustand er-
zwungen wird, werden auch diese Renten durch Abschläge gekürzt.7 Nahezu alle 
Erwerbsminderungsrentenempfängerinnen und -empfänger sind davon betrof-
fen. Da sich das Risiko der Erwerbsminderung auf die Beschäftigten im unteren 
Einkommens- und Qualifikationssegment des Arbeitsmarktes konzentriert, weist 
diese Gruppe im Schnitt nur wenige Entgeltpunkte auf, was auch durch die Zu-
rechnungszeiten nur begrenzt ausgeglichen wird (vgl. Bäcker et al. 2011b). Bei Er-
werbsminderungsrentnerinnen und -rentnern ist deswegen von einem besonders 
hohen Risiko von Altersarmut und Grundsicherungsbetroffenheit auszugehen. 
Dies zeigen auch die Daten der Rentenzugangsstatistik: Die durchschnittlichen 
Rentenzahlbeträge sinken beständig, so von 655 Euro im Jahr 2003 auf 603 Euro 
im Jahr 2010 (Deutsche Rentenversicherung 2011).

Externe und interne Risikofaktoren überlagern und verstärken sich: Die An-
wartschaften/Entgeltpunkte werden in vielen Fällen zurückgehen und zugleich 
verringert sich deren ‚Wert‘ durch das absinkende Rentenniveau. Betroffen wer-
den neben den Erwerbsminderungsrentnern in erster Linie Langzeitarbeitslose, 
Beschäftigte in Niedriglohnbranchen und -regionen, Versicherte mit unterbro-
chenen Versicherungsverläufen sowie ‚kleine‘ Selbstständige sein. Regional wer-
den sich diese Risiken in den neuen Bundesländern konzentrieren. Die Gruppen 
sind dabei nicht isoliert zu sehen, sondern überschneiden sich gleich mehrfach.

7 Die Abschläge greifen, wenn die Erwerbsminderungsrente vor dem 60. Lebensjahr bezogen wird. 
Die Abschlagshöhe ist auf 10,8 Prozent begrenzt. Mit der Anhebung der Regelaltersgrenze erhöht 
sich die abschlagsfreie Altersgrenze schrittweise auf 65 Jahre.
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6 Bekämpfung und Vermeidung von Altersarmut: 
Einordnung von Reformoptionen

Wenn auch offen bleibt, welche Größenordnung das Armutsrisiko der Älteren an-
nehmen wird, so wird doch diesem Szenario eines wachsenden Problems weder 
in der wissenschaftlichen noch in der politischen Debatte ernsthaft widerspro-
chen. An Reformforderungen besteht kein Mangel; die Vorschläge und Modelle, 
die Positionspapiere und Gutachten sind kaum noch überschaubar. Nicht alle 
sind neu; die Forderungen beispielsweise nach einer Sockel- oder einer Grund-
rente (vgl. Miegel & Wahl 1985) begleiten die Reformdebatte seit nunmehr Jahr-
zehnten (vgl. Bäcker 1995; Schmähl 1974).

Um bei der Vielzahl der Vorschläge noch einen Überblick zu behalten, ist de-
ren Typisierung und Systematisierung erforderlich. Ein solches Vorgehen ver-
einfacht die Darstellung und Bewertung, hat allerdings auch den Nachteil, (nicht 
unwichtige) Details zu vernachlässigen und die vielfältigen Zwischenformen 
der Modelle auszublenden. Auch ist zu berücksichtigen, dass sich einzelne An-
sätze nicht zwingend ausschließen, sondern sich ergänzen können (im Überblick: 
Leiber 2009; Loose 2008: 82 ff.; Riedmüller 2009; Steffen 2010; Steffen 2011b). Will 
man die deutsche Reformdebatte systematisieren, bietet es sich an, nach folgen-
den Fragestellungen zu unterscheiden:

Sollen erstens durch Reformen auf dem Arbeitsmarkt die Erwerbsstrukturen 
und -verläufe sowie die Einkommensverhältnisse so gestaltet werden, dass in Zu-
kunft bereits während der Erwerbsphase die Voraussetzungen für den Erwerb aus-
reichend hoher Rentenanwartschaften gesichert sind beziehungsweise verbessert 
werden und der nachträgliche Korrekturbedarf von diskontinuierlichen und pre-
kären Erwerbsverläufen sowie Einkommensdefiziten bei der Rentenberechnung 
begrenzt bleibt ? Abgezielt wird hier auf die Beeinflussung und Veränderung der 
exogenen, der Rentenversicherung vorgeschalteten Rahmenbedingungen, die al-
lerdings erst langfristig, nämlich beim Aufbau zukünftiger Anwartschaften wirk-
sam werden. Das setzt sowohl eine ausreichende Zahl von Versicherungs- und 
Beitragsjahren voraus als auch Arbeitsentgelte, die ein Mindestniveau nicht un-
terschreiten.

Diese Gewährleistung einer kontinuierlichen Beschäftigung erfordert die Ein-
dämmung von Arbeitslosigkeit sowie von versicherungsfreien Beschäftigungsver-
hältnissen. Erforderlich wäre aber auch, dass für Eltern die Möglichkeiten par-
alleler Vereinbarkeiten von Berufstätigkeit und Kindererziehung sowie privater 
Angehörigenpflege geschaffen werden. Entgelthöhe und Entgeltposition, die in 
die Rentenberechnung eingehen, lassen sich durch Festlegung von gesetzlichen 
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Mindestlöhnen beeinflussen. Mindestlöhne beziehen sich allerdings nur auf Stun-
denentgelte, während für die Rentenberechnung das tatsächliche Monats- bezie-
hungsweise Jahreseinkommen, errechnet aus der Multiplikation von Stunden-
entgelten und geleisteter Arbeitszeit, maßgebend ist. Zudem: Ein Mindestlohn 
verhindert Altersarmut nicht automatisch, auch dann nicht, wenn er in der Höhe 
den gewerkschaftlichen Forderungen entspricht und wenn über viele Jahre Voll-
zeitbeschäftigung vorliegt. Soll dies erreicht werden, muss der Stundensatz (beim 
gegenwärtigen Rentenniveau) bei über 9,50 Euro liegen (vgl. Steffen 2011a).

Zweitens, geht es um Reformen im System der Rentenversicherung, die die 
Grundprinzipien der Teilhabeäquivalenz nicht verletzen, sondern die Versiche-
rungspflicht ausweiten und Sicherungslücken schließen ? Solche systemimma-
nenten Reformen sollen dafür sorgen, dass höhere Rentenanwartschaften erwor-
ben werden, etwa durch Beitragszahlungen bei Arbeitslosigkeit oder durch die 
Aufhebung der Versicherungsfreiheit bei geringfügiger Beschäftigung. Allerdings 
können aus niedrigen Einkommen, auch wenn sie sich zukünftig nicht mehr auf 
die willkürliche Grenze von 400 Euro im Monat konzentrieren würden, keine 
Rentenansprüche generiert werden, die als existenzsichernd zu verstehen sind. 
Weitreichender ist der Ansatz einer Ausweitung der Rentenversicherung zu einer 
Erwerbstätigenversicherung. Vor allem die Selbstständigen, die keinem obligato-
rischen Sicherungssystem angehören, würden damit in den Schutz der Rentenver-
sicherung fallen und könnten Rentenansprüche erwerben (vgl. Fachinger 2011). 
Allerdings ist nur dann mit ausreichend hohen Renten zu rechnen, wenn auch 
die versicherten Einkommen und damit die Beiträge ausreichend hoch ausfallen. 
Auch muss hier – wie auch bei den Arbeitsmarktreformen – die langfristige Wir-
kung beachtet werden. Da es um den Aufbau von Anwartschaften geht, werden 
bereits laufende Renten nicht verbessert und die bereits entstandenen Lücken und 
unzureichenden Anwartschaften nicht gefüllt.

Der soziale Ausgleich in der Rentenversicherung könnte ausgebaut werden, 
indem definierte Zeiten mit niedrigen Beitragsleistungen beziehungsweise nied-
rige Entgeltpunkte – unter bestimmten Voraussetzungen – aufgewertet werden. 
Konkret werden die Entfristung der Rente nach Mindesteinkommen, die Hö-
herbewertung von Zeiten der Arbeitslosigkeit (im Rechtskreis SGB II) oder Ver-
längerung von Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrenten gefordert (vgl. 
Steffen 2011a). Offen bleibt dabei immer, an welche Voraussetzungen diese Form 
einer Höherbewertung, die dann beim Beginn der Rentenzahlphase greift, also 
auch nachträglich geregelt werden kann und damit kurzfristig wirkt, gebunden 
wird. Um nicht jedes Niedrigeinkommen aufzuwerten, wird bei all diesen Vor-
schlägen davon ausgegangen, den Kreis der Begünstigten auf langjährig Versi-
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cherte zu beschränken (vgl. Loose 2008). Wie aber wird mit Teilzeitarbeit um-
gegangen, soll das niedrige Einkommen aus Teilzeitarbeit, das womöglich nur 
durch den geringeren Stundeneinsatz bedingt ist, dem geringen Vollzeiteinkom-
men gleichgestellt werden ? Die individuellen Arbeitszeiten werden von der Ren-
tenversicherung bislang nicht erfasst; diese Erfassung in der Zukunft wäre deshalb 
für zielgenaue Korrekturen erforderlich.

Ist drittens vorgesehen, dass im Sinne eines partiellen oder schleichenden Sys-
temwechsels die individuelle Rentenberechnung durch Mindestsicherungsele-
mente ergänzt und damit vom Prinzip der Teilhabeäquivalenz im Bereich niedri-
ger Renten weitgehend abgewichen wird ? In diesem Fall wäre von einem Wechsel 
zu sprechen, der unmittelbar zu einer Anhebung niedriger Renten auf ein die 
Grundsicherung übersteigendes Niveau führen soll und damit die für eine Ver-
sicherung typische Verbindung zwischen Erwerbsarbeit und -einkommen einer-
seits und Alterseinkommen andererseits entscheidend lockern würde. Durch die 
Einführung einer Mindest- oder Garantierente wäre das Äquivalenzprinzip – je 
nach Höhe und Ausgestaltung des Mindestanspruchs – in einem weiten Bereich 
der Rentenversicherung durchbrochen. Und im Unterschied zu den oben genann-
ten systemimmanenten Modifikationen geht es nicht um die zusätzliche Aner-
kennung von Beitragszeiten oder Entgeltpunkten im Rahmen der Rentenberech-
nungsformel, sondern um die Festsetzung eines pauschalen Sockels oberhalb der 
Armutsschwelle.

Die in diese Richtung zielenden Vorschläge stehen aktuell im Mittelpunkt 
der rentenpolitischen Armutsdiskussion (vgl. Kumpmann 2011; Riedmüller & 
Willert 2009; Steffen 2011b; Strengmann-Kuhn 2008). Bekannt ist vor allem das 
30 : 30-Modell von Hauser (vgl. 2010 sowie den Beitrag von Hauser in diesem 
Band): Versicherte haben Anspruch auf 30 Entgeltpunkte, wenn sie mindestens 
30 Jahre Pflichtbeiträge aufweisen. Systematisiert man Modelle dieser Art, ist vor 
allem nach folgenden Punkten zu fragen: Welche Höhe (und Dynamik) soll der 
Mindest- beziehungsweise Garantiespruch aufweisen ? Ist der Anspruch an die 
Voraussetzung einer Mindesthöhe von Wartezeiten (nur Beitragszeiten oder auch 
beitragsfreie Zeiten wie Anrechnungs-, Zurechnungs- und Berücksichtigungszei-
ten) geknüpft ? Wie lässt sich erreichen, dass nur Versicherte begünstigt werden, 
die dem System über eine längere Zeit angehören und Beiträge gezahlt haben, so-
dass Personen, die zum Beispiel wie Selbstständige zu Beginn ihrer Erwerbstä-
tigkeit abhängig beschäftigt und entsprechend kurzzeitig versichert waren und 
im Alter dann über andere Versorgungssysteme gut abgesichert sind, nicht noch 
eine Mindestrente erhalten ? Wird die Arbeitszeit dabei berücksichtigt ? Han-
delt es sich um eine bedingungslose Rente oder um einen einkommensgeprüf-
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ten, steuerfinanzierten Transfer ? Welche Einkommen werden in welcher Höhe 
bei einem Transfer auf die Mindestleistung angerechnet, betrifft dies nur das In-
dividual- oder auch das Partnereinkommen ? Werden nur Regelaltersrenten auf-
gestockt oder auch mit Abschlägen belegte vorgezogene Altersrenten oder auch 
Erwerbsminderungsrenten oder auch Hinterbliebenenrenten ?

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene (steuerfinanzierte) Zuschuss-
rente lässt sich als eine Minimal-Variante dieser Modelle verstehen: Mit einem 
Nettobetrag von 850 Euro im Monat liegt sie deutlich über dem Grundsicherungs-
niveau, ist aber einkommensabhängig ausgestaltet und an enge Voraussetzungen 
gebunden (Wartezeit von 40 Jahren und Beteiligung an der privaten Altersvor-
sorge). In eine andere Richtung zielen Forderungen, bei der Grundsicherung im 
Alter Einkommensfreibeträge einzuführen: gesetzliche Renten, aber auch private 
und betriebliche Renten, würden nur noch teilweise angerechnet, sodass Rent-
nerinnen und Rentner faktisch Anspruch auf ein gesteigertes Existenzminimum 
haben, da sie sich besser stellen als jene, die kein eigenes Einkommen einbringen 
können. Anspruchsvoraussetzung bleibt jedoch der Tatbestand von Bedürftigkeit. 
Je nach Höhe der Anrechnungsfreiheit würde der Empfängerkreis der bedürftig-
keitsgeprüfte Grundsicherung deutlich wachsen, die Grundsicherung würde zu 
einer expliziten ‚vierten Säule‘ der Alterssicherung (vgl. Steffen 2011b).

Viertens lässt sich von einem grundlegenden Systemwechsel ausgehen, wenn 
die öffentliche Alterssicherung in zwei getrennte Zweige aufgeteilt würde: In eine 
steuerfinanzierte allgemeine Sockelrente, die allen Bürgerinnen und Bürgern zu-
steht und das Existenzminimum sichert, und in eine lohn- und beitragsbezogene 
Rente für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dann – mit einem niedri-
gen Niveau – den Sockel aufstockt. Das ist der Grundgedanke des Rentenmodells 
der katholischen Verbände (Katholische Verbände 2007). Allerdings führen die 
Umstellungen, die damit verbunden sind, zu so gravierenden Problemen in (ver-
fassungs-)rechtlicher, administrativer und finanzieller Sicht (Werding et al. 2007), 
dass es in der politischen Diskussion kaum weiter verfolgt wird. Das gilt erst recht 
für die Grundrentenmodelle, die die öffentliche Alterssicherung auf eine steuerfi-
nanzierte Grundrente reduzieren und die Lebensstandardsicherung im Alter aus-
schließlich durch private und betriebliche Vorsorgeeinrichtungen regeln wollen 
(vgl. Krupp & Weeber 1997).
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7 (Unbeabsichtigte) Auswirkungen einer einseitigen Debatte

Die hier skizzierten Reformmodelle stellen das Thema Armutsvermeidung in den 
Mittelpunkt. Durch mehr oder minder weitreichende Neuregelungen soll die Ren-
tenversicherung vermeiden, dass Versicherte im Alter auf den Bezug von Grund-
sicherung angewiesen sind. Diese Zielorientierung ist jedoch einseitig, da Gefahr 
besteht, dass weitere Ziele, die mit der sozialstaatlichen Funktion der Alterssi-
cherung allgemein und der Rentenversicherung im Besonderen verbunden sind, 
minder gewichtet oder gar ganz aufgegeben werden. Diese Mindergewichtung be-
trifft vor allem das Ziel der Lebensstandardsicherung, das erst seit Einführung 
der ‚dynamischen Rente‘ im Jahr 1957 an Gewicht gewonnen und die Begrenzung 
der Bismarckschen Rentenversicherung auf eine ‚Zuschussrente‘ überwunden hat. 
Die Grundüberzeugung war, dass Alterssicherung auch die Aufgabe hat, im Sinne 
einer Lohnersatzfunktion dafür zu sorgen, dass der nach einem langen Arbeitsle-
ben erreichte Lebensstandard auch in der Ruhestandsphase – wenn auch mit Ab-
strichen – weiter fortgeführt werden kann. Nur so lässt sich eine Kontinuität der 
Lebensführung über die Lebensphasen hinweg erreichen. Eine zwar armutsfeste, 
aber nur knapp oberhalb der Grundsicherung liegende Rente gefährdet diesen 
Anspruch von Planbarkeit und Kontinuität des Lebens im Alter und führt dazu, 
dass der Altersübergang mit einem sozialen Abstieg verbunden ist, der allenfalls 
begrenzt durch die betriebliche oder private Vorsorge abgefedert werden kann.

Die Frage ist, ob der Rentenversicherung auch in Zukunft noch dieses Ziel der 
Lebensstandardsicherung übertragen werden soll oder ob es – zugespitzt formu-
liert – reicht, wenn die Rente die Armutsschwelle überschreitet und sei es auch 
nur um einen Euro ? Seit der Teilprivatisierung der Alterssicherung im Zuge der 
Riester-Reformen und der entsprechenden Absenkung des Rentenniveaus kann 
die gesetzliche Rente die Lebensstandardsicherungsfunktion ohnehin nicht mehr 
alleine erfüllen, da eine ergänzende betriebliche und/oder private Vorsorge not-
wendig ist, um ausreichend hohe Alterseinkommen zu erhalten. Die empirischen 
Befunde lassen jedoch erkennen, dass dazu nur ein Teil der Beschäftigten in der 
Lage und bereit ist, nämlich jene, die sich im oberen Arbeitsmarkt- und Einkom-
menssegment verorten lassen. Wird nun akzeptiert beziehungsweise in den Re-
formvorschlägen nicht aufgegriffen, dass das Rentenniveau kontinuierlich absinkt, 
verschärft sich diese soziale Selektivität des Absicherungsniveaus im Alter. Dann 
geht es nur noch um die Frage, wie durch Reformen in der Rentenversicherung 
oder – weiter reichend noch – durch eine Reform der Alterssicherung insgesamt 
erreicht werden kann, dass die ‚armutsfeste‘ Rente ausreichend hoch angesetzt 
wird und für möglichst viele erreichbar ist. Die Anhebung des Rentenniveaus 
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wäre aber sowohl für die Zielsetzung der Armutsvermeidung als auch für die Ziel-
setzung der Lebensstandardsicherung von entscheidender Bedeutung. Denn die 
vorhandenen wie die geforderten sozialen Ausgleichsfaktoren in der Rentenversi-
cherung (Verlängerung der Rente nach Mindesteinkommen, Absicherung bei Ar-
beitslosigkeit, erweiterte Anerkennung von Zurechnungszeiten oder zusätzlichen 
Entgeltpunkten) werden umso stärker wirksam, haben einen umso höheren Wert, 
je höher das Niveau ausfällt (Dedring et al. 2010; Deml et al. 2008).

Je höher nun bei gleichzeitig sinkendem Rentenniveau die Mindest- oder Ga-
rantierente angesetzt wird und je großzügiger die Bezugsvoraussetzungen aus-
fallen, umso größer wird auch der Kreis der Bestands- wie der Zugangsrentner 
sein, die davon begünstigt werden. Das mag so gewollt sein, muss aber in seinen 
Folgewirkungen bedacht werden. Denn wenn sich das Prinzip der Teilhabeäqui-
valenz auf einen immer kleiner werdenden Teil der Rentnerinnen und Rentner 
beschränkt, gerät die beitragsfinanzierte Rentenversicherung in eine Akzeptanz-
krise: Versicherte, die im Verlauf ihres Arbeitslebens hohe Beiträge gezahlt ha-
ben, werden gleichgestellt mit jenen, die keine entsprechenden Vorleistungen er-
bracht haben.

Zugleich tritt bei dem Auseinanderdriften von sinkendem Rentenniveau und 
hohen Mindestrenten das Paradox ein, dass die oben beschriebenen Schritte zur 
Füllung von Lücken und zur Höherbewertung von niedrigen Anwartschaften 
ihre Bedeutung verlieren. Der Effekt wird wegen des sinkenden Wertes der Ent-
geltpunkte immer geringer, eine Rente oberhalb der Mindestsicherung ist unter 
diesen Bedingungen nicht erreichbar, sodass sich diese Forderung gleichsam er-
übrigt. Das gilt auch für die arbeitsmarktbezogenen Reformforderungen, die ver-
suchen, an den Ursachen von prekären und durchbrochenen Erwerbsbiografien 
anzusetzen. Bei einer hohen Mindestrente haben Niedriglöhne, Zeiten von Ar-
beitslosigkeit, Mini-Jobs und Teilzeitarbeit keine entscheidenden negativen Fol-
gen für die spätere Rente mehr. Auch dies mag so gewollt sein, aber die Frage 
bleibt, ob damit nicht die Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarkts 
akzeptiert und die Rente in eine Rolle des Reparaturbetriebs gedrängt wird.

Dieser kritische Blick auf den Altersarmutsdiskurs und die Priorisierung nur 
eines Sicherungsziels macht deutlich, wie wichtig es ist, die für die Nichtkun-
dige schnell sozialtechnisch anmutenden Reformvorschläge und -modelle in ih-
ren Auswirkungen zu bewerten. Dabei steht eben nicht allein die Frage im Mit-
telpunkt, ob und in welchem Maße Altersarmut verhindert beziehungsweise 
bekämpft werden kann. Die Auswirkungen können sich auch – beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt – auf das gesamte Sozialsystem und auf angrenzende Bereiche er-
strecken, so auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitsverhältnisse, und Anstoß zu 
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einem grundsätzlichen Wechsel des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements geben. 
Insofern trägt die Debatte einen im hohen Maße politischen Charakter. Sie ist 
durch unterschiedliche Wertvorstellungen und Leitbilder über die zukünftige Ge-
staltung des Sozialstaates geprägt.

Ob die Rente diese Rolle einer nachträglichen Ergebniskorrektur tatsächlich 
ausfüllen kann und die Mindestrente das Grundsicherungsniveau wirklich deut-
lich übersteigt, bleibt allerdings abzuwarten. Denn die Leistungen müssen ge-
genfinanziert werden. Dies bedeutet, dass am Ende von Reformen nicht nur ‚Ge-
winner‘ stehen. So müssen rentenversicherungsinterne Leistungsverbesserungen, 
wenn sie kostenneutral ausfallen sollen, durch Leistungseinschränkungen auf der 
anderen Seite finanziert werden. Für die belastete Gruppe der Versicherten im 
mittleren und höheren Einkommensbereich verschlechtern sich die Beitragsren-
diten. Auch deswegen würde die Rentenversicherung, die in der Konkurrenz zur 
Privatversicherung steht, die überhaupt keine personelle Umverteilung kennt, an 
Legitimität verlieren.

Erfolgen die Reformen nicht kostenneutral, muss die Gegenfinanzierung ent-
weder über höhere Beitragssätze zur Rentenversicherung oder über höhere Steu-
erzuschüsse bewältigt werden. Bei Steuererhöhungen wäre zu prüfen, an welche 
Steuer (Einkommensteuer, Verbrauchsteuer) mit welchen Verteilungseffekten, die 
wiederum auch ältere Menschen belasten können, gedacht ist. Schon jetzt liegt der 
Anteil steuerfinanzierten Bundeszuschusses an den Ausgaben der Rentenversi-
cherung bei etwa 26 Prozent. Rechnet man die Beiträge des Bundes für Zeiten der 
Kindererziehung mit hinzu, dann machen Leistungen an die Rentenversicherung 
27 Prozent des gesamten Bundeshaushaltes aus. Diese dürren Daten dürften die 
Erwartungen dämpfen, dass Leistungsverbesserungen, die zur Bekämpfung von 
Altersarmut geeignet sind, durch einen Ausgabenzuwachs zu erreichen sind. Viel-
mehr wird die Notwendigkeit darin bestehen, den Arbeitsmarkt so zu gestalten, 
dass die Voraussetzungen für den Erwerb ausreichend hoher Renten verbessert 
werden und im System die Reformmaßnahmen so zu justieren, dass eine akzep-
table Balance zwischen den Zielen der Armutsvermeidung und der Lebensstan-
dardsicherung erreicht wird.
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